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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.2005

Norm

AVB-GAW §9

Rechtssatz

Der Nachweis der Aussichtslosigkeit iSd § 9 Z 1 lit e iVm § 9 Z 2 AVB-GAW ist nicht erbracht, wenn der

Versicherungsnehmer einen Tag vor Ablauf des Versicherungsschutzes dem Versicherer unter Anschluss bloß eines

Mahnschreibens vom selben Tag und von drei Rechnungen telefonsich mitteilt, dass seine ausständigen Rechnugnen

von der Kundin nicht bezahlt würden.
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